
Stadt Helmstedt                 
Der Bürgermeister 
 
 
     B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Bauleitplanung Helmstedt; 
Bebauungsplan K 349 „Warneckenberg Süd, zw. Herderstraße und Goethestraße“ 
(2. Änderung) 
 
Der Rat der Stadt Helmstedt hat den o. a. Bebauungsplan in seiner Sitzung am 08.12.2015 
als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan Nr. K 349 „Warneckenberg Süd, zw. 
Herderstraße und Goethestraße“ (2.Änderung) wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der aktuell verbindlichen Fassung bekannt gemacht. 
 
Der Planbereich kann dem folgenden Kartenausschnitt entnommen werden. 

 
Quelle: Auszug ALKIS © 2014  

 
Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung kann im Rathaus der Stadt Helmstedt, 
Markt 1, 38350 Helmstedt, Zimmer M211 (2. Obergeschoss / Altbau) von jedermann einge-
sehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, wenn nicht inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes eine Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes schriftlich geltend ge-
macht worden ist. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Be-
bauungsplanes Verletzungen der Vorschriften des § 214 Abs. 2 BauGB - über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes - unbeachtlich sind, wenn sie nicht 
schriftlich geltend gemacht worden sind. Mängel in der Abwägung (§ 214 Abs. 3 BauGB) sind 



ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Stadt Helmstedt geltend gemacht worden sind. 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen kann, wenn durch den Bebauungsplan die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs da-
durch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt (§ 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB). Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
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